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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Naturschutzbeirats vom 07.05.2021 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 4.4.  11. Landschaftsplanänderung - vereinfachtes Änderungsverfahren nach § 20 
(2) LNatSchG NRW zur Anpassung an die Rahmenrichtlinien Vertragsnatur-
schutz  hier: Beschluss zur Einleitung des Verfahrens nach § 14 i.V.m. § 20 
LNatSchG NRW 
0176/2021 
Vorberatung 
ungeändert beschlossen 

 

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses: 
 
Frau Müller erläutert die Hintergründe.  
 
Zur Weiterführung des Förderprogramms Vertragsnaturschutz für die Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen in Naturschutzgebieten sei eine Änderung des Landschafts-
planes erforderlich. Es sind 67 ha Fläche betroffen. Förderschädliche Verbotstatbestände 
sollen aus den allgemeinen Verboten des Landschaftsplanes herausgenommen und in 
ein Anzeigeverfahren verändert werden. Reglementierungen und Einschränkungen kön-
nen im Rahmen dieses Anzeigeverfahrens behördlich oder weiterhin im Rahmen des För-
derprogramms festgesetzt werden. Auch habe sich gezeigt, dass sich ein kompletter 
Düngerverzicht nachteilig auf die Entwicklung von schützenswertem Grünland auswirke, 
so benötige z.B. die Glatthaferwiese eine maßvolle Düngung. Mit der Landschaftsplanän-
derung soll somit weiterhin das Förderprogramm angeboten werden und die untere Na-
turschutzbehörde mehr Möglichkeiten bekommen, individuelle Pflege- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen für die einzelnen Schutzgebiete festzusetzen.  
 
Herr Bögemann lobt, dass dieses Änderungsverfahren endlich gelungen sei und Frau 
Selter hält dieses ebenfalls für sinnvoll. 
 

Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einleitung des 11. Landschaftsplan-Änderungs-
verfahrens nach § 14 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) in Verbindung mit § 
20 LNatSchG NRW und beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung des vereinfach-
ten Verfahrens nach § 20 (2) LNatSchG NRW. 
 
Nächster Verfahrensschritt: 
 
Nach dem Einleitungsbeschluss erfolgt gemäß § 20 (2) LNatSchG NRW die Beteiligung 
der von den Änderungen betroffenen Grundstückseigentümer*innen, der von den Ände-
rungen berührten Träger*innen öffentlicher Belange sowie der in § 11 DVO--LNatSchG 
aufgeführten Beteiligten. 
  
 
 

Abstimmungsergebnis: 
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X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür: 10 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
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